
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/6/13 15Os23/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.06.1996

Norm

StGB §146 A3

Rechtssatz

Eine Täuschung wird nicht nur durch ausdrückliche Erklärungen einem anderen gegenüber bewirkt, sondern die

falsche Tatsache auch durch das Gesamtverhalten eines Täters, das nach der Verkehrsau assung als stillschweigende

Erklärung über eine Tatsache zu werten ist, oder durch Unterlassen der gebotenen Aufklärung über bestimmte

Tatsachen zum Ausdruck kommen kann.

Entscheidungstexte

15 Os 23/96
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